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Kurztitel 

Europäisches Übereinkommen über das grenzüberschreitende Fernsehen 

Kundmachungsorgan 

BGBl. III Nr. 164/1998 

Typ 

Vertrag - Multilateral 

§/Artikel/Anlage 

Art. 3 

Inkrafttretensdatum 

01.12.1998 

Index 

79/03 Kooperationsabkommen (Kultur, Wissenschaft, Technik) 

Text 

Artikel 3 

Geltungsbereich 

Dieses Übereinkommen gilt für jedes Programm, das durch Rechtsträger oder mittels technischer 
Einrichtungen im Hoheitsbereich einer Vertragspartei über Kabel, über terrestrische Sender oder über 
Satelliten verbreitet oder weiterverbreitet wird und das direkt oder indirekt in einer oder mehreren 
anderen Vertragsparteien empfangen werden kann. 
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